
Seite 1 von 21

Eduard Oswald, MdB Stand: November 2009
Bundesminister a.D.

Informationen für die Kommunalpolitik
Politik der Koalition für die Kommunen

Wachstum findet vor Ort statt. Städte, Gemeinden und Landkreise profitieren somit
als erste von dem klaren wirtschaftspolitischen Kurs der neuen bürgerlichen Koali-
tion. In der jetzigen Situation gilt es, den Einbruch des wirtschaftlichen Wachstums so
schnell wie möglich zu überwinden und zu einem neuen, stabilen und dynamischen
Aufschwung zu kommen.

Wir wollen Deutschland gemeinsam voranbringen und Gegensätze überwinden.
Klare Entwicklungsziele für Großstädte bzw. Ballungsräume einerseits und ländliche
bzw. strukturschwache Gebiete andererseits kennzeichnen den eingeschlagenen
Weg. Die Koalition wird ein Handlungskonzept mit den Ländern zur Verringerung von
Abwanderung und Sicherung der privaten und öffentlichen Infrastruktur in vom de-
mographischen Wandel besonders betroffenen ländlichen Räumen entwickeln und
abstimmen, insbesondere zu den Bereichen Gesundheitsversorgung, wohnortnahe
Bildungsangebote, Sicherung von Mobilität, leistungsfähiger Internetzugang und
Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit.

Der neue bürgerliche Kurs stärkt Deutschland und die kommunale Ebene insgesamt.
Aber es kommen schwierige Aufgaben auf uns zu. Jetzt gilt es, gemeinsam zu han-
deln!

Nachfolgend 65 Aktionspunkte, die für die Kommunalpolitik relevant sind:

1. Kommunale Selbstverwaltung stärken
2. Kommunalfinanzen neu ordnen
3. Wachstumshemmnisse beseitigen
4. Dreigliedriges Bankensystem unterstützen
5. KfW stärken
6. Bürokratie abbauen
7. Genehmigungsverfahren straffen
8. Vergaberecht vereinfachen
9. Finanzen generationengerecht gestalten
10. Naturschutz mit Kommunen stärken
11. Flächeninanspruchnahme gemeinsam reduzieren
12. Personenbeförderungsgesetz novellieren
13. Nachhaltigen Stadt- und Regionalverkehr fördern
14. Stadtentwicklung zukunftsfest gestalten
15. Städtebauförderung flexibilisieren
16. Städtebaulichen Denkmalschutz planungssicher gestalten
17. Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen stärken
18. Bauplanungsrecht weiterentwickeln
19. Wohneigentumsquote erhöhen
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20. Honorarordnung für Architekten und Ingenieure modernisieren
21. Regional- und Strukturpolitik sinnvoll fortsetzen
22. Landwirtschaft regional gezielt fördern
23. Unterstützung ländlicher Regionen ausbauen
24. Schnelles Internet in ganz Deutschland ausbauen
25. Tourismus stärken
26. Deutsche Einheit voranbringen
27. Neue Lösungsansätze gegen Arbeitslosigkeit kommunal erproben
28. Bildungspartnerschaft mit Ländern und Kommunen
29. Kinderbetreuung qualitativ und quantitativ verbessern
30. Mehrgenerationenhäuser umfassend einbinden
31. Jugendschutz verbessern
32. Kinder- und Jugendhilfe evaluieren
33. Jugendgewalt und -kriminalität bekämpfen
34. Vernetztes Wohnen für ältere Menschen
35. Demographischen Wandel ressortübergreifend bewältigen
36. Demographiestrategie erarbeiten
37. Nationalen Integrationsplan weiterentwickeln
38. Modellregionen für Integrationspartnerschaften vor Ort
39. Integrationsdefizite konsequent beheben
40. Integrationskraft von Kindergärten und Schulen verstärken
41. Erwerbsbeteiligung von Migranten verbessern
42. Bürgerschaftliches Engagement von Migranten fördern
43. Scheinehen verhindern
44. Bürgerschaftliches Engagement fördern
45. Jugendfreiwilligendienste stärken
46. Arbeitsmarktpolitik effektiv und effizient gestalten
47. Aufgabenwahrnehmung für Langzeitarbeitslose neu ordnen
48. Mustervertrag für Zusammenarbeit mit Kommunen ausarbeiten
49. Optionskommunen sichern
50. Kosten der Unterkunft transparent gestalten
51. Ermittlung des Wohngeldanspruchs vereinfachen
52. Zusammenfassung familienpolitischer Leistungen prüfen
53. Flächendeckende medizinische Versorgung sicherstellen
54. Leistungsfähige Krankenhäuser flächendeckend sichern
55. Staatliches Gewaltmonopol gewährleisten
56. Forschung für zivile Sicherheit ausbauen
57. Freiwillige im Bevölkerungsschutz dauerhaft unterstützen
58. Straßenverkehrsgesetz für freiwillige Rettungskräfte verbessern
59. Schutz von Vollstreckungsbeamten verbessern
60. Mietrecht überarbeiten
61. Behördenrufnummer 115 ausbauen
62. Melderecht harmonisieren
63. Beamtenrecht fortentwickeln
64. Transparenz kommunaler Gesellschaften stärken
65. Subsidiaritätsprinzip in EU durchsetzen
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Kommunalrelevante Auszüge aus dem Koalitionsvertrag

1. Kommunale Selbstverwaltung stärken

CDU, CSU und FDP wollen in Deutschland starke Kommunen. Unsere Städte, Ge-
meinden und Landkreise stehen heute vor vielfältigen Herausforderungen im Bereich
von Demographie, Integration, Umwelt und Wirtschaft. Die kommunale Selbstver-
waltung ist ein hohes Gut. Wir setzen uns für leistungsfähige Städte, Gemeinden und
Gemeindeverbände ein, um die vielfältigen Aufgaben auch in Zukunft sicherzustellen.
Zusammen mit den kommunalen Spitzenverbänden werden wir nach Wegen suchen,
Entlastungen für die Kommunen, z. B. Flexibilisierung von Standards und Gleich-
stellung bei gesamtstaatlichen Aufgaben, und Erweiterungen des kommunalen
Handlungsspielraumes zu identifizieren. Wir wollen, dass die Bürger sich in ihrer
Heimat wohl fühlen. Die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise haben die Leis-
tungsfähigkeit vieler Kommunen strapaziert und Fragen nach der Güte kommunaler
Leistungsfähigkeit aufgeworfen. Wir beabsichtigen, den Ländern vorzuschlagen, eine
gemeinsame Bestandsaufnahme zu erarbeiten und Handlungsempfehlungen zur
Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung vorzulegen. Dabei sind auch Fragen der
Finanzbeziehungen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden (Konnexitätsprinzip)
und der Beteiligung der Kommunen an der Gesetzgebung des Bundes einzubezie-
hen, ebenso der Anschluss des ländlichen Raumes an die Breitbandversorgung.

2. Kommunalfinanzen neu ordnen

Wir werden eine Kommission zur Erarbeitung von Vorschlägen zur Neuordnung der
Gemeindefinanzierung einsetzen. Diese soll auch den Ersatz der Gewerbesteuer
durch einen höheren Anteil an der Umsatzsteuer und einen kommunalen Zuschlag
auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer mit eigenem Hebesatz prüfen.

3. Wachstumshemmnisse beseitigen

CDU, CSU und FDP haben in der schwersten Finanz- und Wirtschaftskrise seit
Gründung der Bundesrepublik Deutschland von den Wählerinnen und Wählern den
Regierungsauftrag erhalten. Wir wollen unser Land aus der Krise heraus zu einem
neuen Aufbruch in das neue Jahrzehnt führen.

Um schnell und effektiv Wachstumshemmnisse zu beseitigen, werden wir unverzüg-
lich mit einem Sofortprogramm zum 1. Januar 2010 beginnen. Die Verlust- und Zins-
abzugsbeschränkungen sowohl für international aufgestellte Konzerne als auch für
mittelständische Unternehmen werden entschärft. Zu diesem Zweck werden wir unter
anderem bei den gewerbesteuerlichen Hinzurechnungen den Hinzurechnungssatz
bei den Immobilienmieten von 65 Prozent auf 50 Prozent reduzieren. Alle übrigen
Fragen werden in die Kommission "Gemeindefinanzen" einbezogen.

4. Dreigliedriges Bankensystem unterstützen

Das dreigliedrige Bankensystem von Privatbanken, Volks- und Raiffeisenbanken und
Sparkassen unterstützen wir. Unsere Bürgerinnen und Bürger profitieren von dieser
wettbewerbsintensiven Bankenlandschaft.
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5. KfW stärken

Förderbanken sind elementarer Bestandteil jeder freien Wirtschaftsordnung. Wir
werden die KfW mit ihren Kernaufgaben als Mittelstandsbank stärken. Wir halten es
für dringend erforderlich, dass die Kreditanstalt für Wiederaufbau nicht im Wettbe-
werb mit privaten und genossenschaftlichen Banken sowie Sparkassen steht.

6. Bürokratie abbauen

Der freiheitliche Staat soll nicht bevormunden, sondern den Gestaltungsraum von
Bürgern und Unternehmen respektieren. Regulierungen sollen nur dort geschaffen
werden, wo es zum Schutz des Schwächeren und zur Wahrung wichtiger Gemein-
schaftsgüter und eines Ordnungsrahmens erforderlich ist. Regeln sind kein Selbst-
zweck, weshalb es nicht mehr Regeln geben soll, als erforderlich. Notwendige Re-
gelungen müssen schlank und verlässlich, Verwaltungs- und gerichtliche Verfahren
zügig sein.

Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung wirken wie ein Wachstumsprogramm
zum Nulltarif. Gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise wollen wir dieses Potential nut-
zen. Alle Ressorts werden deshalb bestehende Bürokratielasten fortlaufend und ei-
genständig reduzieren und neue Belastungen vermeiden. Außerdem unterstützen wir
die Annahme der Vereinfachungsvorschläge der EU-Kommission aus dem Aktions-
programm zum Abbau von Verwaltungslasten. Wir werden bei den Verhandlungen zu
neuen Regelungsvorhaben der EU auf einer Folgekostenschätzung bestehen und
eigene Vorschläge zur Vereinfachung einbringen. Wir werden EU-Richtlinien wettbe-
werbsneutral ("1 zu 1") umsetzen.

7. Genehmigungsverfahren straffen

Wir prüfen, wo Initiativen ergriffen werden können, um Genehmigungsverfahren, die
bundesgesetzlich geregelt sind, zu verkürzen und zu beschleunigen. Genehmi-
gungsverfahren sind, wenn möglich, inhaltlich zu reduzieren und verfahrens- und
kompetenzmäßig zu konzentrieren. Dabei ist dem Anzeigeverfahren ein größeres
Gewicht einzuräumen. Insbesondere streben wir an, in Abstimmung mit den Ländern
Genehmigungsverfahren im Baurecht zu straffen. Außerdem werden wir Umfang und
Breite der gerichtlichen Überprüfungskompetenz untersuchen und wo möglich auf
das notwendige rechtliche Maß zurückführen. Wir befürworten die Einrichtung von
Modellregionen für den Bürokratieabbau.

8. Vergaberecht vereinfachen

Die deutsche Wirtschaft braucht ein leistungsfähiges, transparentes, mittelstandsge-
rechtes und unbürokratisches Vergaberecht. Zur Erleichterung des Zugangs zu den
Beschaffungsmärkten und zur Stärkung eines offenen und fairen Wettbewerbs um
öffentliche Aufträge soll das bestehende Vergaberecht reformiert und weiter gestrafft
werden. Ziel ist es, das Verfahren und die Festlegung der Vergaberegeln insgesamt
zu vereinfachen und transparenter zu gestalten. Wir stärken die Transparenz im Un-
terschwellenbereich. Die Erfahrungen aus der Anhebung der Schwellenwerte in der
VOB und VOL werden evaluiert und die Ergebnisse bei der Reform des Vergabe-
rechts berücksichtigt. Zur Reform des Vergaberechts wird ein wirksamer Rechts-
schutz bei Unterschwellenaufträgen gehören. Ein Gesetzentwurf für das reformierte
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Vergaberecht wird bis Ende 2010 vorgelegt. Das Bauforderungssicherungsgesetz
wird alsbald und umfänglich hinsichtlich der Zielerreichung überprüft. Die Zahlungs-
moral der öffentlichen Hand muss deutlich verbessert werden. Die 2009 eingeführte
Berücksichtigung vergabefremder Aspekte wird in ihren Wirkungen geprüft und ge-
gebenenfalls korrigiert.

9. Finanzen generationengerecht gestalten

Wir stehen für eine solide Haushalts- und Finanzpolitik. Die Grundlage für die Zu-
kunftsfähigkeit unserer Gesellschaft ist nur gegeben, wenn der Weg in den Verschul-
dungsstaat gestoppt wird. Die Sicherung der Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen
ist vor allem vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung eine zentrale
Herausforderung der kommenden Legislaturperiode. Dies ist ein Gebot der Genera-
tionengerechtigkeit. Nur eine durchgreifende Konsolidierungspolitik verschafft dem
Staat Spielräume, um zu gestalten und den Bürger zu entlasten. Haushaltskonsoli-
dierung ist auch die Grundlage für die Sicherung unseres Sozialstaates. Einem über-
schuldeten Staat wird am Ende immer das Geld für die Schwachen in dieser Gesell-
schaft fehlen. Mit der Haushaltskonsolidierung ist eine soziale Dividende verbunden,
da Zinslasten begrenzt werden und damit Gestaltungsmöglichkeiten entstehen.

Wir werden Steuerverschwendung gemeinsam mit Ländern und Kommunen ent-
schlossen bekämpfen.

Die neue, im Grundgesetz verankerte Schuldenregel trägt der ökonomischen Ver-
nunft und der Verantwortung für nachfolgende Generationen Rechnung. Zugleich
bekennen wir uns ausdrücklich zu unserer Verantwortung im Rahmen des europä-
ischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes.

10. Naturschutz mit Kommunen stärken

Kooperation mit den Betroffenen vor Ort ist unabdingbare Voraussetzung für eine
erfolgreiche Naturschutzpolitik. Wir wollen gemeinsam mit den Naturnutzern die Um-
weltbildung fördern. Wir werden die Partnerschaft zwischen Landwirtschaft, Natur-
und Umweltschutz über freiwillige Programme weiter stärken und uns am Vorrang
des Vertragsnaturschutzes orientieren. Die Nutzung von Ökokonten unterstützen wir
nachhaltig. Wir werden den Bundesländern die Kompetenz geben, beim Ausgleich
von Eingriffen in die Natur das Ersatzgeld anderen Kompensationsmaßnahmen
gleichzustellen. Im Rahmen der Umsetzung der nationalen Strategie für biologische
Vielfalt werden wir ein Bundesprogramm erarbeiten, das mit Ländern und Kommu-
nen, mit Waldbesitzern, Landnutzern und Naturschutzverbänden abgestimmt wird.
Die wichtige Rolle der Botanischen Gärten und Sammlungen werden wir stärken. Wir
sprechen uns für die Vernetzung ökologisch besonders wertvoller Gebiete in einem
Verbundsystem aus. Wir streben ein europa- und weltweites System von Schutzge-
bieten unter stärkerer Einbindung der regional unterschiedlichen Kulturlandschaften
an. Wir erarbeiten ein "Bundesprogramm Wiedervernetzung" als Grundlage für den
Bau von Querungshilfen im Bundesverkehrswegenetz in den wichtigsten Lebens-
raumkorridoren. Zur Sicherung des "Nationalen Naturerbes" werden wir die Übertra-
gung der noch ausstehenden 25.000 Hektar national wertvoller Naturflächen fortfüh-
ren. Wir sichern das "Grüne Band Deutschland" entlang der ehemaligen innerdeut-
schen Grenze als "Naturmonument" und wollen die Entwicklung eines "Grünen Ban-
des Europa" anstoßen.
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11. Flächeninanspruchnahme gemeinsam reduzieren

Die Wiederverwendung bereits genutzter Flächen und die Verdichtung im Innenbe-
reich müssen Vorrang vor Flächenneuverbrauch bzw. vor Entwicklung im Außenbe-
reich haben. Deshalb wollen wir gemeinsam mit den Kommunen Instrumente zur
Gestaltung der Innenentwicklung erarbeiten. Brachflächenkataster, Management-
pläne, ein zoniertes Satzungsrecht der Kommunen und finanzielle Anreizinstrumente
wollen wir weiterentwickeln. Wir beabsichtigen, einen Modellversuch zu initiieren, in
dem Kommunen auf freiwilliger Basis ein überregionales Handelssystem für die Flä-
chennutzung erproben.

12. Personenbeförderungsgesetz novellieren

Die Koalition bekennt sich zum öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) als unver-
zichtbaren Bestandteil der Daseinsvorsorge, auch in der Fläche. Um für den ÖPNV
verlässliche Rahmenbedingungen zu schaffen, werden wir unverzüglich das Perso-
nenbeförderungsgesetz (PBefG) novellieren und an den europäischen Rechtsrah-
men anpassen. Unser Leitbild ist dabei ein unternehmerisch und wettbewerblich
ausgerichteter ÖPNV. Dabei werden wir den Vorrang kommerzieller Verkehre ge-
währleisten. Aufgabenträger bleiben die Kommunen. Wir wollen mittelständischen
Unternehmen die Beteiligungschancen sichern und insbesondere meine Betreiber-
vielfalt im Busgewerbe gewährleisten. Die Koalition steht zur Erfüllung der Finanzie-
rungsverpflichtungen aus dem Regionalisierungsgesetz. Wir wollen jedoch eine hö-
here Transparenz in der ÖPNV-Finanzierung erreichen. Für regionale Schienen-
strecken werden wir neue Betreibermodelle erproben, um den Ländern und Aufga-
benträgern Einfluss etwa auf Modernisierung und Regionalisierung zu geben. Wir
werden Busfernlinienverkehr zulassen und dazu § 13 PBefG ändern.

13. Nachhaltigen Stadt- und Regionalverkehr fördern

Die Koalition wird - nicht zuletzt vor dem Hintergrund des demographischen Wan-
dels - einen attraktiven und nachhaltigen Stadt- und Regionalverkehr fördern. Wir
werden uns aktiv mit der Initiative der EU-Kommission "Urbane Mobilität" befassen.
Wichtig ist dabei, den Grundsatz der Subsidiarität zu beachten und das Selbstver-
waltungsrecht der Kommunen nicht einzuschränken. Eine City-Maut und generelle
innerstädtische Fahrverbote lehnen wir ab. Der Radverkehr stellt für uns einen wich-
tigen Bestandteil städtischer Mobilität dar. Deshalb werden wir den Nationalen Rad-
verkehrsplan weiterentwickeln.

14. Stadtentwicklung zukunftsfest gestalten

Die nachhaltige Stadtentwicklungspolitik hat angesichts der wirtschaftlichen, kultu-
rellen und gesellschaftlichen Entwicklung in unserem Land folgende Ziele: die Be-
wältigung der Folgen des demographischen und wirtschaftsstrukturellen Wandels,
den Klimaschutz, die Stärkung des sozialen Zusammenhalts und der Integration von
Menschen mit Migrationshintergrund, den Erhalt historischer Bausubstanz und Stadt-
strukturen, die Wieder- und Umnutzung von Brachflächen und die Barrierearmut im
Wohnumfeld. Auf dem Gebiet der nachhaltigen Stadtentwicklung ist darüber hinaus
die internationale Zusammenarbeit auszubauen. Um den europäischen Integrations-
prozess zu beschleunigen, ist die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der
Raumordnungsplanung zu intensivieren.
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15. Städtebauförderung flexibilisieren

Die Städtebauförderung leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur lebenswerten Ge-
staltung von Städten und Gemeinden. Wir werden die Städtebauförderung als ge-
meinschaftliche Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen auf bisherigem Niveau,
aber flexibler fortführen. Es gilt, die privaten Hauseigentümer und das im Stadtgebiet
ansässige Gewerbe stärker in die Stadtentwicklungsprozesse einzubinden. Dazu
dient u. a. das Instrument des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes. Auf neue
Herausforderungen werden wir zunächst mit Modellvorhaben von Bund und Ländern
reagieren.

Beim "Stadtumbau Ost" soll die Aufwertung von Innenstädten und die Sanierung von
Altbausubstanz gestärkt und der Rückbau der technischen und sozialen Infrastruktur
besser berücksichtigt werden. Der Erfolg des Programmes soll nicht durch ungelöste
Altschuldenprobleme einzelner Wohnungsunternehmen beim Abriss von Woh-
nungsleerstand gefährdet werden.

Der "Stadtumbau West" wird weiterentwickelt. Das Programm "Soziale Stadt" soll
stärker ressortübergreifend umgesetzt werden. Mit dem Programm "Aktive Stadt und
Ortsteilzentren" wollen wir weiter zur Stärkung der Innenentwicklung beitragen. Wir
werden die Förderung der energetischen Sanierung sozialer Infrastruktur fortführen.

16. Städtebaulichen Denkmalschutz planungssicher gestalten

Das Programm "Städtebaulicher Denkmalschutz" ist für den Erhalt und die Erneue-
rung historischer Innenstädte unentbehrlich. Wir wollen zugunsten des Denkmal-
schutzes Planungssicherheit für Investoren gewährleisten und halten daher an der
steuerlichen Förderung von Baudenkmalen und Gebäuden in Sanierungsgebieten
und städtebaulichen Entwicklungsbereichen fest.

17. Daseinsvorsorge in ländlichen Räumen stärken

Eine besondere Aufgabe wird künftig die Sicherung der öffentlichen Daseinsvorsorge
in dünn besiedelten Räumen sein. Wir wollen diese Räume bei der Entwicklung de-
zentraler Systeme, bei der Nutzung alternativer Technologien zu Energie-, Wasser-
ver- und Abwasserentsorgung sowie bei der Vernetzung und Kooperation von Res-
sourcen und Kräften unterstützen. Die flächendeckende Versorgung mit Infrastruktur
für ein schnelles Internet wird massiv vorangetrieben.

18. Bauplanungsrecht weiterentwickeln

Das Planungsrecht und die Planungsziele werden wir weiterentwickeln. Es gilt, den
Klimaschutz zu verankern, den Vorrang der Innenentwicklung zu stärken und die
Genehmigungsverfahren zu entbürokratisieren. Dazu werden wir das Baugesetzbuch
(BauGB) anpassen und weiterentwickeln. Ferner werden wir die Baunutzungsverord-
nung (BauNVO) umfassend prüfen. Wir werden mit den Ländern einen Dialog darü-
ber führen, wie Genehmigungsfiktionen generell ausgeweitet werden können. Ziel ist
auch, die Allgemeinverbindlichkeit von wesentlichen Punkten der Musterbauordnung
zu erreichen. Ungenutzte innerstädtische Grundstücke des Bundes und bundeseige-
ner Unternehmen müssen schneller einer Umnutzung bzw. Veräußerung zugeführt
werden. Das erfordert ein wirkungsvolleres Immobilienmanagement des Bundes.



8

Seite 8 von 21

Durch die Stärkung der Innenentwicklung wird auch die Inanspruchnahme neuer Flä-
chen für Verkehrs- und Siedlungszwecke reduziert. Um in diesem Zusammenhang
Zielkonflikte zu vermeiden, werden wir im Rahmen der anstehenden Überprüfung der
Indikatoren auch das Flächeninanspruchnahmeziel im Sinne größtmöglicher ökologi-
scher Wirksamkeit neu definieren. Es soll sich stärker an der tatsächlichen Zer-
schneidung oder Versiegelung von Lebensräumen orientieren.

19. Wohneigentumsquote erhöhen

Wohneigentum ist Altersvorsorge und stärkt die regionale Verbundenheit. In ver-
gleichbarer Weise wirkt der Erwerb von Geschäftsanteilen bei einer Wohnungsge-
nossenschaft für eigene Wohnzwecke. Wir wollen die Wohneigentumsquote in
Deutschland erhöhen. Dazu werden wir die Eigenheimrente vereinfachen. Die Woh-
nungsmärkte sind regional differenziert ausgeprägt. Insbesondere in Ballungszentren
ist zusätzlicher Wohnungsneubau erforderlich. Wir werden bis zur Mitte der Legisla-
turperiode entscheiden, ob nach dem Jahr 2013 der Bund den Ländern weiterhin
zweckgebunden Mittel zur Finanzierung von Maßnahmen der Wohnraumförderung
gewährt. Auf europäischer Ebene lehnen wir eine Förderung des Wohnungsbaus mit
Mitteln der EU ab.

20. Honorarordnung für Architekten und Ingenieure modernisieren

Die Bau-, Wohnungs- und Immobilienwirtschaft sind besonders wichtige Wirtschafts-
zweige in unserem Land. Wir stehen dafür, dass ihre Leistungen den Stellenwert im
öffentlichen Bewusstsein erhalten, der ihrem Anteil an der Bruttowertschöpfung ent-
spricht. Daher werden wir den Dialog zwischen Bund, Bau-, Immobilien- und Woh-
nungswirtschaft vertiefen. Die Baukultur gehört zu identitätsstiftenden Markenzeichen
einer Nation. Wir wollen daher das öffentliche Bewusstsein für die Baukultur weiter
unterstützen.

Die Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI) wird auf der Grundlage
des Bundesratsbeschlusses schnellstmöglich weiter modernisiert.

21. Regional- und Strukturpolitik sinnvoll fortsetzen

Im Rahmen des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) ist die Fort-
setzung der Förderung in allen förderfähigen Regionen (RWB-Regionen) ab 2014
sicherzustellen. Hierbei sind die Belange des strukturschwachen ländlichen Raumes
sowie der demographischen Entwicklung in besonderer Weise zu berücksichtigen.
EFRE-Mittel müssen auch künftig für die klassische Förderung von Unternehmensin-
vestitionen eingesetzt werden können. Den Mitgliedstaaten bzw. Ländern muss auch
künftig die Möglichkeit für eigene regionale Schwerpunktsetzungen verbleiben. Die
Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur (GRW) wird
auf hohem Niveau und mit bundesweit einheitlichen Maßstäben fortgeführt. Wir set-
zen uns dafür ein, dass der beihilferechtliche Rahmen für die Regionalförderung ab
2014 den Weiterbestand der C-Fördergebiete vorsieht. Dies bedeutet die Förderfä-
higkeit auch von Großunternehmen und erhöhte Fördersätze.
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22. Landwirtschaft regional gezielt fördern

Die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Energie sowie der Klimaschutz gehören zu
den zentralen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Wir brauchen eine starke
und wettbewerbsfähige Land-, Forst-, Fischerei-und Ernährungswirtschaft in
Deutschland. Unsere Betriebe brauchen Planungssicherheit und Perspektiven. Viele
Landwirte können sich sehr wohl am Markt behaupten. Dennoch gibt es Regionen
mit landwirtschaftlicher Produktion, die einer besonderen gesellschaftlichen Beglei-
tung bedürfen. EU-Vorgaben werden 1zu 1 in nationales Recht umgesetzt. Wir wol-
len eine durch bäuerliche und unternehmerische Betriebsstrukturen gestaltete, flä-
chendeckende Landbewirtschaftung. Unterschiedliche strukturelle und klimatische
Produktionsbedingungen rechtfertigen eine weitere gezielte Unterstützung der Land-
wirtschaft in diesen benachteiligten Regionen. Dabei wird die Verwendung auf der
Basis der landwirtschaftlichen Vergleichszahl (LVZ) als zentraler Abgrenzungs-
maßstab beibehalten. Unabhängig vom Schutz des geistigen Eigentums wollen wir
auf landwirtschaftliche Nutztiere und -pflanzen kein Patentrecht.

23. Unterstützung ländlicher Regionen ausbauen

Wir stehen für starke, lebenswerte ländliche Räume sowie eine gleichwertige Ent-
wicklung von ländlichen Regionen und städtischen Ballungszentren. Wir werden dem
verstärkten demographischen Wandel vermehrt Aufmerksamkeit widmen. Wir wollen
die Vielfalt der ländlichen Räume erhalten sowie deren Stärken und Wirtschaftskraft
fördern. Wir werden dafür insbesondere die Gemeinschaftsaufgaben zur Förderung
der regionalen Wirtschaftsstruktur und der Agrarstruktur sowie weitere Infrastruktur-
maßnahmen zur Unterstützung der ländlichen Regionen ausbauen und verstärkt ge-
meinsam zielorientiert einsetzen. Wir werden das Landwirtschaftsgesetz in Richtung
eines modernen Gesetzes für die Landwirtschaft und den ländlichen Raum weite-
rentwickeln und das Ziel einer flächendeckenden, nachhaltigen Landbewirtschaftung
in Deutschland festschreiben. Wir werden einen Maßnahmenkatalog zur Reduzie-
rung des Verlustes landwirtschaftlicher Nutzflächen vorlegen und den Verlust land-
wirtschaftlicher Flächen durch Siedlung, Verkehr oder ökologische Ausgleichsflä-
chenregelungen eindämmen. Das Flächenmanagement für Ausgleichsflächen muss
verbessert werden.

24. Schnelles Internet in ganz Deutschland ausbauen

Eine flächendeckende Breitbandversorgung gehört für uns zur Daseinsvorsorge. Mo-
derne Kommunikationsnetze schaffen verstärkten Zugang zu Informationen und da-
mit mehr wirtschaftliches Wachstum und Lebensqualität. Für die Entwicklung von
Industrienationen sind sie daher entscheidend. Wettbewerb, Regulierung und Koope-
ration sind die maßgeblichen Säulen für eine zügige Umsetzung der Breitbandstrate-
gie. Um die bislang noch nicht versorgten ländlichen Gebiete Deutschlands flächen-
deckend mit leistungsfähigem Breitband zu erschließen und gleichzeitig den Ausbau
von Hochgeschwindigkeitsnetzen zu beschleunigen, werden wir folgende Maßnah-
men ergreifen:
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 Wir werden rasch ein Monitoring zum Umsetzungsstand der Breitbandstrategie
einleiten und im Lichte des bisher Erreichten alle Möglichkeiten unter Einbezie-
hung investitionsfreundlicher Regulierungsinstrumente ausschöpfen, um die
Ziele einer flächendeckenden und hochleistungsfähigen Breitbandversorgung in
einem nachhaltig wettbewerblichen Umfeld und im Technologiemix zu erreichen
und Synergien beim Infrastrukturaufbau bestmöglich zu nutzen.

 Wir werden den neuen EU-Rechtsrahmen im Telekommunikationsgesetz rasch
innovations- und investitionsfreundlich umsetzen und so die Breitbandstrategie
unterstützen. Dabei werden wir den EU-Rechtsrahmen fortlaufend überprüfen.

 Wir werden die Maßnahmen von Bund und Ländern für den Breitbandausbau
enger miteinander verzahnen. Zusammen mit den Ländern werden wir den von
der EU-Kommission eröffneten und künftigen Rahmen für eine Breitbandförde-
rung praxistauglich und unbürokratisch umsetzen.

 Wir werden alle möglichen Synergien beim Infrastrukturausbau für Breitband
nutzen und dabei auch neue planungsrechtliche Instrumente zur schnellen Um-
setzung prüfen.

 Wir werden uns in einem branchenübergreifenden Dialog, insbesondere unter
Einbindung der Energienetzbetreiber, für verstärkte Anstrengungen beim Auf-
bau von hochleistungsfähigen Breitbandnetzen engagieren.

 Die Frequenzen werden jetzt zügig versteigert, damit in ländlichen Gebieten
rasch und kostengünstig eine Breitbandversorgung gewährleistet werden kann.

25. Tourismus stärken

Wir werden den Tourismusstandort Deutschland stärken und zusätzliche
Wachstumspotentiale der Tourismuswirtschaft als Jobmotor der Zukunft freisetzen.
Dazu werden die touristischen Rahmenbedingungen verbessert und die Tourismus-
politischen Leitlinien der Bundesregierung fortentwickelt. Wettbewerbsverzerrungen
und Bürokratiebelastungen werden so weit wie möglich reduziert. Die Regelungen
zur Mehrwertsteuer werden auch mit Blick auf Belastungen für den Tourismus und
dessen europäische Wettbewerbssituation strukturell überprüft. Investitionen in tou-
ristische Einrichtungen werden gefördert. Dazu wird das vorhandene Instrumenta-
rium genutzt und gegebenenfalls optimiert. Ausbildungshemmnisse im Gastgewerbe
werden durch ein flexibleres Jugendarbeitsschutzgesetz abgebaut. Die Mittel für die
Deutsche Zentrale für Tourismus werden auf hohem Niveau stabilisiert sowie der
Messe- und Kongressstandort Deutschland gestärkt. Wir verankern das Ziel der Bar-
rierefreiheit stärker in allen Bereichen, vernetzen Kultur und Tourismus enger, er-
stellen eine Tourismuskonzeption für den ländlichen Raum, verbessern die Rahmen-
bedingungen für Kurorte und Heilbäder und prüfen eine Neuregelung der Kabelwei-
terleitung zugunsten von Hotels. Die Bund-Länder-Zusammenarbeit wird intensiviert
mit dem Ziel, Verbesserungen bei den in der Länderzuständigkeit liegenden Rah-
menbedingungen zu erreichen, wie z. B. bei den Gaststättengesetzen, Entlastungen
bei den Rundfunkgebühren sowie eine Ausweitung des Gesamtzeitraums der Som-
merferien.
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26. Deutsche Einheit voranbringen

Die Koalition wird die Deutsche Einheit weiterhin voranbringen. Wir halten an der
Zielsetzung fest, die Lebensverhältnisse in Deutschland bis 2019 bundesweit weitge-
hend anzugleichen. Unser Ziel ist das schnelle Erreichen einer möglichst hohen
Steuerdeckungsquote der ostdeutschen Länder. Die Steigerung der Wirtschaftskraft
und die Reduzierung der Arbeitslosigkeit bleiben die zentralen Ziele. Die Koalition
bekennt sich zur Einhaltung der Mittelzusagen aus dem Solidarpakt II und erwartet
ihre bestimmungsgemäße Verwendung. Um die Wirksamkeit der Förderung, insbe-
sondere für Wachstum und Beschäftigung in den ostdeutschen Ländern zu erhöhen,
werden wir die Förderinstrumente für den Aufbau Ost evaluieren. Darüber hinaus
benötigen die Bundesländer den Spielraum, um den regionalen Besonderheiten ge-
recht zu werden. Die Koalition vereinbart, eine Expertenkommission einzurichten,
deren Vorschläge in Modellregionen umgesetzt werden sollen.

Die Koalition setzt sich dafür ein, angemessene Übergangsregelungen für die Regio-
nen zu finden, die ab 2014 aus der Höchstförderung der Strukturfonds herausfallen.
Das Fördergefälle zwischen vergleichbaren Regionen mit Wettbewerbsnachteilen ist
in der EU und innerhalb Deutschlands zu mindern.

27. Neue Lösungsansätze gegen Arbeitslosigkeit kommunal erproben

Die Koalition wird zum Abbau der in strukturschwachen Regionen - vor allem Ost-
deutschlands - überproportionalen Langzeitarbeitslosigkeit die Voraussetzungen da-
für schaffen, dass neue Lösungsansätze des "Förderns und Forderns" in größeren
Kommunen erprobt werden können. Das Prinzip wird konsequent und für die öffentli-
che Hand kostenneutral umgesetzt.

28. Bildungspartnerschaft mit Ländern und Kommunen

Bildung ist eine gesamtstaatliche Aufgabe und bedarf einer engen Partnerschaft aller
Verantwortlichen entlang der gesamten Bildungskette. Wir streben daher eine Bil-
dungspartnerschaft von Bund, Ländern und Kommunen unter Wahrung der jeweili-
gen staatlichen Zuständigkeit an. Wir erhöhen die Ausgaben des Bundes für Bildung
und Forschung bis 2013 um insgesamt 12 Milliarden Euro. Wir werden Maßnahmen
ergreifen, die es zudem Ländern, Wirtschaft und Privaten erleichtern, ihre jeweiligen
Beiträge bis spätestens 2015 ebenfalls auf das 10-Prozent-Niveau anzuheben. Im
Gegenzug streben wir mit den Ländern verbindliche Vereinbarungen zur Umsetzung
der Qualifizierungsinitiative wie zur Bildungsmobilität, insbesondere zu Fragen von
Zulassung und Anerkennung von Abschlüssen und Teilleistungen an.

Jeder fünfte Jugendliche in Deutschland hat so geringe Kompetenzen in Lesen und
Mathematik, dass er Gefahr läuft, auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt kaum
Chancen zu haben. Deshalb müssen wir präventiv und möglichst früh in der Bil-
dungsbiografie ansetzen. Wir werden vor Ort Bildungsbündnisse aller relevanten
Akteure - Kinder- und Jugendhilfe, Eltern, Schulen, Arbeitsförderung sowie Zivilge-
sellschaft - fördern, die sich mit diesem Ziel zusammenschließen. Wir werden ihre
Arbeit unterstützen, indem jedes Bündnis ein Kontingent z. B. von Bildungsschecks
zur Weitergabe an benachteiligte Kinder und Jugendliche erhält.
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29. Kinderbetreuung qualitativ und quantitativ verbessern

Wir wollen in der Kinderbetreuung weitere Maßnahmen für einen verbesserten qua-
litativen und quantitativen flexiblen Ausbau bei Trägervielfalt auch unter Einbezie-
hung von Tagespflege ergreifen und die Vernetzung mit anderen familienunterstüt-
zenden Angeboten im Sinne von Familienzentren und Mehrgenerationenhäusern
intensivieren. Dazu gehört die Qualifikation von Tagespflegepersonen sowie Erziehe-
rinnen und Erziehern und bessere Rahmenbedingungen für Ausbildung und Beruf in
Kooperation mit Ländern, Kommunen und Verbänden. Wir werden darauf hinwirken,
dass sich Bund und Länder auf gemeinsame Eckpunkte der frühkindlichen Bildung,
insbesondere auch der Sprachförderung, einigen. Wir begrüßen eine freiwillige Zerti-
fizierung der Einrichtungen bei wissenschaftlicher Begleitung. Um qualifiziertes Per-
sonal zu gewinnen, wird eine Verbesserung der Rahmenbedingungen angestrebt.
Kinderlärm darf keinen Anlass für gerichtliche Auseinandersetzungen geben. Wir
werden die Gesetzeslage entsprechend ändern.

Um die Attraktivität der Kindertagespflege zu erhöhen, wollen wir die Qualifikation der
Tagespflegepersonen weiterentwickeln und schärfen. Die Anrechenbarkeit der er-
worbenen Qualifikation auf die Ausbildung in pädagogischen Berufen soll erreicht
werden.

30. Mehrgenerationenhäuser umfassend einbinden

Wir werden die erfolgreiche generationenübergreifende Arbeit der bundesweit 500
Mehrgenerationenhäuser weiter in die Zukunft tragen. Hierbei werden wir die Mehr-
generationenhäuser auch in die Verbesserung der Versorgungssituation von De-
menzkranken und ihren pflegenden Angehörigen einbinden.

31. Jugendschutz verbessern

Wir werden gemeinsam mit Ländern, Kommunen, Verbänden und Wirtschaft einen
Nationalen Aktionsplan initiieren, der sowohl ein umfassendes Konzept zur Verbes-
serung des Jugendschutzes beinhaltet als auch Maßnahmen zur Verbesserung der
Partizipation, der Medienkompetenz und der Gewalt- sowie Suchtprävention vorsieht.

32. Kinder- und Jugendhilfe evaluieren

Wir werden das Kinder- und Jugendhilfesystem und seine Rechtsgrundlagen im SGB
VIII auf Zielgenauigkeit und Effektivität hin überprüfen. Wir wollen frühe, schnelle und
unbürokratische Hilfezugänge durch hoch qualifizierte Leistungsangebote und den
Abbau von Schnittstellenproblemen zwischen der Jugendhilfe und anderen Hilfe-
systemen erreichen. Dies gilt insbesondere bei Frühen Hilfen und bei Hilfen für junge
Menschen mit Behinderungen. Wir werden die Qualität der Kinder- und Jugendhilfe
evaluieren und gegebenenfalls Standards weiterentwickeln.
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33. Jugendgewalt und -kriminalität bekämpfen

Wir wollen Jugendkriminalität mit wirksamen Maßnahmen begegnen und alle An-
strengungen unternehmen, um ihren Ursachen entgegenzuwirken. Dazu wollen wir
Präventionskonzepte stärken und ausbauen, unter Einbeziehung aller Verantwortli-
chen erzieherische Ansätze verbessern sowie Vollzugsdefizite bei der konsequenten
Durchsetzung des geltenden Jugendstrafrechtes abbauen. Wir erkennen den Erzie-
hungsgedanken des Jugendstrafrechtes als besonders wichtig an. Zur Erweiterung
und Verbesserung der pädagogischen Reaktionsmöglichkeiten bei Straftaten Ju-
gendlicher und Heranwachsender werden wir den Warnschussarrest neben der Aus-
setzung der Verhängung oder der Vollstreckung der Jugendstrafe zur Bewährung
einführen. Junge Straftäter erhalten damit bereits zu Beginn der Bewährungszeit
deutlich die Konsequenzen weiterer Gesetzesverstöße vor Augen geführt und zu-
gleich eine nachdrücklichere erzieherische Einwirkung. Im Jugendstrafrecht erhöhen
wir die Höchststrafe für Mord auf 15 Jahre Jugendstrafe.

34. Vernetztes Wohnen für ältere Menschen

Wir wollen Wohnraum und Infrastruktur alten-, generationengerecht und wo sachge-
recht integrativ gestalten und die erforderlichen Service- und Hilfestrukturen auch in
Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft ausbauen und weiterentwickeln. Eine ent-
sprechende Aufnahme dieser Zusammenhänge in die Ausbildung von Architekten
und Ingenieuren sowie Stadtplanern streben wir an.

35. Demographischen Wandel ressortübergreifend bewältigen

Die demographischen Veränderungen in Deutschland werden sich bald sehr stark im
Alltagsleben bemerkbar machen. Staat und Politik müssen hierauf in vielfältiger
Weise vorbereitet sein. Wir streben daher eine Koordination der Beschäftigung mit
demographischen Fragen an. Zur besseren Abstimmung zwischen den Bundesres-
sorts werden wir einen interministeriellen Ausschuss einsetzen. Die Chancen des
demographischen Wandels sollen verstärkt in der Öffentlichkeitsarbeit der Bundesre-
gierung mit der Veröffentlichung eines "Berichtes der Bundesregierung zur demogra-
phischen Lage und künftigen Entwicklung des Landes" im Jahre 2011 berücksichtigt
werden.

36. Demographiestrategie mit den Ländern erarbeiten

Die demographischen Entwicklungen wirken sich in den neuen Ländern früher und
schneller aus als in Westdeutschland, sind jedoch heute schon auch für Deutschland
insgesamt von grundlegender Bedeutung. Die Koalition wird dazu bis 2012 eine res-
sortübergreifende Demographiestrategie erarbeiten. Die Koalition wird ein Hand-
lungskonzept mit den Ländern zur Verringerung von Abwanderung und Sicherung
der privaten und öffentlichen Infrastruktur in vom demographischen Wandel beson-
ders betroffenen ländlichen Räumen entwickeln und abstimmen, insbesondere zu
den Bereichen Gesundheitsversorgung, wohnortnahe Bildungsangebote, Sicherung
von Mobilität, leistungsfähiger Internetzugang und Stärkung der interkommunalen
Zusammenarbeit. Dabei unterliegen die nichthoheitlichen Aufgaben dem Vergabe-
recht. Die Aufarbeitung der Umweltlasten der ehemaligen DDR ist eine Generatio-
nenaufgabe. Die Sanierung der ehemaligen Braunkohleabbaugebiete und der Wis-
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mut-Altstandorte wird über das Jahr 2012 hinaus haushalterisch gesichert und fort-
geführt.

37. Nationalen Integrationsplan weiterentwickeln

Die Integration der Menschen mit Migrationshintergrund ist für Deutschland eine
Schlüsselaufgabe. Unser Zusammenleben soll von Respekt, gegenseitigem Ver-
trauen, Zusammengehörigkeitsgefühl und gemeinsamer Verantwortung geprägt sein.
Wir wollen Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Zuwandererfamilien alle Chancen eines
weltoffenen Landes eröffnen und ihre gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle
Teilhabe ermöglichen. Wir erwarten in gleicher Weise die Aufnahmebereitschaft der
deutschen Gesellschaft und die Integrationsbereitschaft der Zuwanderer. Wir werden
den Nationalen Integrationsplan (NIP) von einem integrationspolitischen Gesamtkon-
zept zu einem Aktionsplan mit klar definierten und zu überprüfenden Zielen weiter-
entwickeln. Dazu setzen wir den vertrauensvollen Dialog zwischen Staat und Gesell-
schaft, insbesondere den Migranten, in institutionalisierter Form - auch unter Einbe-
ziehung des Deutschen Bundestages - fort. Wir streben die Gründung eines Bundes-
beirates für Integration an. Stand und Verlauf der Integration können nur auf der Ba-
sis objektiver Daten ermittelt werden. Die erforderlichen Datengrundlagen werden wir
schaffen.

38. Modellregionen für Integrationspartnerschaften vor Ort

Der Bund einerseits und die Länder mit den Kommunen andererseits sind in der In-
tegrationspolitik Partner. Diese Zusammenarbeit wollen wir unter Wahrung der jewei-
ligen staatlichen Zuständigkeiten zu verbindlichen Nationalen Integrationspartner-
schaften weiterentwickeln. Integration vollzieht sich in erster Linie in den Kommunen.
Es gilt, die hervorragenden, aber oft zeitlich befristeten Projekte zur Integration zu
Regelangeboten weiterzuentwickeln. Unser Ziel ist die bestmögliche Vernetzung der
verschiedenen Integrationsfördermaßnahmen vor Ort. Staatliche und kommunale
Stellen sowie öffentlich geförderte Träger sollen passgenau aufeinander abgestimmt
zusammenarbeiten. Einbeziehen wollen wir dabei insbesondere die Integrations-
kursträger und die Arbeitsagenturen. In Modellregionen wollen wir die Integrations-
partnerschaften erproben.

39. Integrationsdefizite konsequent beheben

Die integrationspolitischen Defizite der letzten Jahrzehnte wollen wir konsequent be-
heben. In unserem Land leben viele Menschen, die auch nach jahrelangem Auf-
enthalt in Deutschland gesellschaftlich nicht integriert sind und unsere Sprache nicht
beherrschen. Wir werden deshalb die Instrumente der nachholenden Integration för-
dern. Wir wollen die Integrationsberatung optimieren. Um die Verbindlichkeit der indi-
viduellen Integrationsförderung zu erhöhen, werden wir das Instrument eines Integ-
rationsvertrages schaffen, mit dem wir sowohl Neuzuwanderer als auch länger im
Land lebende Migranten erreichen wollen. Vor allem Menschen, die zu ihren Ehe-
gatten nach Deutschland nachziehen und dazu erste Deutschkenntnisse schon im
Herkunftsland erworben haben, möchten wir möglichst schnell mit der Vielfalt der
Integrationsmaßnahmen vertraut machen.
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Mit Integrationsverträgen werden die notwendigen Integrationsmaßnahmen für eine
erfolgreiche Eingliederung in die deutsche Gesellschaft und den deutschen Arbeits-
markt vereinbart und später kontinuierlich überprüft. Information und Beratung über
staatliche und bürgerschaftliche Angebote stehen dabei im Vordergrund. Modelle der
individuellen Begleitung, wie etwa die Integrationslotsen, beziehen wir dabei ein. Die
Schnittstellen der Beratungsdienste zu den Bildungsträgern werden überprüfbar ver-
bessert.

Das Asylbewerberleistungsgesetz werden wir im Hinblick auf das Sachleistungsprin-
zip evaluieren.

40. Integrationskraft von Kindergärten und Schulen verstärken

Die Integrationskraft von Kindergärten und Schulen werden wir verstärken. Wer früh
gefördert wird, hat bessere Chancen. Wir stehen zum bedarfsgerechten Ausbau der
frühkindlichen Bildungseinrichtungen und der Ganztagsschule. Wir unterstützen ver-
bindliche bundesweit vergleichbare Sprachstandstests für alle Kinder im Alter von
vier Jahren und bei Bedarf eine verpflichtende gezielte Sprachförderung vor der
Schule. Alle Kinder, die eingeschult werden, sollen Deutsch sprechen können. Wir
unterstützen darüber hinaus unterrichtsbegleitende Sprachprogramme.

41. Erwerbsbeteiligung von Migranten verbessern

Wir wollen die Erwerbsbeteiligung von Menschen mit Migrationshintergrund weiter
verbessern. Wirksame Instrumentarien sollen - so wie die Förderung berufsbezoge-
ner Sprachkenntnisse - künftig als Regelinstrumente im SGB II und III zur Verfügung
stehen. Damit wird den besonderen Unterstützungsbelangen dieser Personengruppe
Rechnung getragen.

42. Bürgerschaftliches Engagement von Migranten fördern

Das Bürgerschaftliche Engagement von Migranten wird weiter gefördert und gestärkt.
Hierzu wird der beabsichtigte qualitative und quantitative Ausbau der Jugendfreiwilli-
gendienste beitragen. Wir wollen sowohl die vermehrte Teilhabe von Jugendlichen
mit Migrationshintergrund an den Jugendfreiwilligendiensten erreichen als auch das
Ziel der Einbindung des Freiwilligen Sozialen Jahres zur Forcierung der Belange der
Integration verfolgen. Mit dem Programm "Integration durch Sport" wollen wir beson-
ders Frauen und Mädchen mit Migrationshintergrund ansprechen, um sie als Teil-
nehmer und auch Übungsleiter zu gewinnen.

43. Scheinehen verhindern

Die Koalitionspartner sind sich einig, die Anstrengungen zur Verhinderung von
Scheinehen zu intensivieren und alle Maßnahmen, z. B. die Verlängerung der Ehe-
bestandszeit zur Erlangung eines eigenständigen Aufenthaltstitels von zwei auf drei
Jahre, zu prüfen. Das Erschleichen von Aufenthaltstiteln muss nachhaltig bekämpft
werden.
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44. Ehrenamt und Bürgerschaftliches Engagement fördern

Die vielfältigen Investitionen im Engagement sind besser zu fördern, stärker zu ver-
netzen und vor allem denen zugänglich zu machen, die wir für bürgerschaftliches
Engagement begeistern wollen. Wir wollen eine Nationale Engagementstrategie u. a.
zusammen mit dem Nationalen Forum für Engagement und Partizipation umsetzen,
ein Gesetz zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements verfolgen, das alle
geeigneten Rahmenbedingungen für eine nachhaltige Infrastruktur und Stabilisierung
von Engagement und Partizipation berücksichtigt und zur Bündelung, Abstimmung
und Weiterentwicklung von Förderprogrammen ein geeignetes bundeseinheitliches
Förderinstrument aufstellen.

45. Jugendfreiwilligendienste stärken

Wir werden die Qualität der Jugendfreiwilligendienste "Freiwilliges Soziales Jahr" und
"Freiwilliges Ökologisches Jahr" als Bildungsdienste nachhaltig sichern und stärken.
Der Kindergeldbezug in Zeiten geregelter und ungeregelter Jugendfreiwilligendienste
wird vereinheitlicht, ein Kindergeldbezug während der Wehr- und Zivildienstzeit wird
geprüft. Durch eine gemeinsame ressortübergreifende Strategie werden einheitliche
und transparente Bedingungen für alle Freiwilligendienstleistenden geschaffen. Einen
einheitlichen Status für Freiwilligendienstleistende im Zuge eines "Freiwilligendienst-
statusgesetzes" streben wir an.

Wir wollen den vielfältigen ehrenamtlichen Einsatz für kulturelle Angebote und Ent-
faltungsmöglichkeiten nachhaltig unterstützen und für mehr Anerkennung für das
Ehrenamt sorgen. Ehrenamtlich Engagierte sollen von Bürokratie und Haftungsrisi-
ken entlastet werden. Wir wollen die Angebote für das Freiwillige Soziale Jahr in der
Kultur ausweiten.

46. Arbeitsmarktpolitik effektiv und effizient gestalten

Wir stehen für eine effektive und effiziente Arbeitsmarktpolitik, die Arbeitslose dabei
unterstützt, rasch wieder eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu finden.
Denn unser Ziel der aktiven Arbeitsmarktpolitik ist es, Arbeitssuchende erfolgreich in
Beschäftigung zu vermitteln.

Die Arbeitsmarktinstrumente der Arbeitsverwaltung müssen mit dieser Maßgabe auf
den Prüfstand gestellt werden. Wir wollen die Vielzahl der bestehenden Arbeits-
marktinstrumente deutlich reduzieren. Unser Ziel ist es, vor Ort ein hohes Maß an
Ermessensspielraum - kombiniert mit einem wirksamen Controlling - zu erreichen
und dadurch die Integration in den Arbeitsmarkt entsprechend den regionalen Bedin-
gungen deutlich zu verbessern. Die Koalition wird deshalb Voraussetzungen dafür
schaffen, dass neue Lösungsansätze wie z. B. die "Bürgerarbeit" oder marktgerecht
ausgestaltete Vermittlungsgutscheine ab Beginn der Arbeitslosigkeit erprobt werden
können.
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47. Aufgabenwahrnehmung für Langzeitarbeitslose neu ordnen

Die Koalition will die Aufgabenwahrnehmung und Finanzierung für Langzeitarbeits-
lose im Sinne der Menschen neu ordnen. Wir streben eine verfassungsfeste Lösung
ohne Änderung des Grundgesetzes und ohne Änderung der Finanzbeziehungen an,
die dazu beiträgt, dass Langzeitarbeitslosigkeit vermieden bzw. so schnell wie mög-
lich überwunden wird. Dabei gilt es, die Kompetenz und Erfahrung der Länder und
der Kommunen vor Ort sowie der Bundesagentur für Arbeit in getrennter Aufgaben-
wahrnehmung für die Betreuung und Vermittlung der Langzeitarbeitslosen zu nutzen.

48. Mustervertrag für Zusammenarbeit mit Kommunen ausarbeiten

Die Bundesagentur für Arbeit erhält die Aufgabe, den Kommunen attraktive Angebote
zur freiwilligen Zusammenarbeit zu unterbreiten. Dazu wird das Bundesministerium
für Arbeit und Sozialordnung einen "Mustervertrag" ausarbeiten, der die Zusammen-
arbeit regelt und die kommunale Selbstverwaltung achtet. Unser Ziel ist eine bürger-
freundliche Verwaltung, die unnötige Doppelarbeit vermeidet.

49. Optionskommunen sichern

Die bestehenden Optionskommunen sollen diese Aufgabe unbefristet wahrnehmen
können. Dabei muss kommunalen Neugliederungen Rechnung getragen werden
können.

50. Kosten der Unterkunft transparent gestalten

In diesem Zusammenhang werden auch die Kosten der Unterkunft transparent und
rechtssicher ausgestaltet. Wir werden auf der Basis der vorhandenen gesetzlichen
Regelungen prüfen, die Energie- und Nebenkosten sowie ggf. die Kosten der Unter-
kunft zu pauschalieren. Dabei sind regionale Besonderheiten zu berücksichtigen. Wir
wollen damit auch dazu beitragen, dass die Zahl der Prozesse in diesem Bereich
zurückgeht und gleichzeitig Anreize für einen sparsamen Energieverbrauch setzen.

51. Ermittlung des Wohngeldanspruchs vereinfachen

Wir werden das Wohngeldrecht hinsichtlich der Schnittstellen zu anderen sozialen
Sicherungssystemen überprüfen und streben weitere Vereinfachungen bei der Er-
mittlung des Wohngeldanspruches an.

52. Zusammenfassung familienpolitischer Leistungen prüfen

Wir werden prüfen, ob die von den Familienkassen durchgeführte Auszahlung des
Kindergeldes einer anderen Stelle übertragen werden kann. Darüber hinaus wird
geprüft, ob weitere steuerfinanzierte familienpolitische Leistungen zusammengefasst
werden können.
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53. Flächendeckende medizinische Versorgung sicherstellen

Die Sicherstellung der flächendeckenden und bedarfsgerechten medizinischen Ver-
sorgung ist uns ein zentrales gesundheitspolitisches Anliegen, das im Hinblick auf die
demographische und gesellschaftliche Entwicklung noch an Bedeutung gewinnt.

Der in manchen Regionen sich abzeichnenden Unterversorgung durch Ärztemangel
und zunehmend längeren Wartezeiten muss wirksam begegnet werden. Dazu wer-
den wir die Voraussetzungen schaffen, damit die Gemeinsame Selbstverwaltung die
Bedarfsplanung zielgerichtet weiter entwickeln kann. Um der gemeinsamen Verant-
wortung für regionale Bedürfnisse und Strukturen besser gerecht zu werden, wollen
wir fachliche Einwirkungsmöglichkeiten für die Länder prüfen. Dem in den nächsten
Jahren drohenden Ärztemangel ist durch Abbau von Bürokratie und eine leistungsge-
rechte Vergütung wirksam auch durch folgende Maßnahmen zu begegnen:

 gezielte Nachwuchsgewinnung und Förderung von Medizinstudierenden und
Stärkung der Allgemeinmedizin in der Ausbildung,

 Ausbau der Anreize und Mobilitätshilfen bei der Niederlassung von Ärztinnen
und Ärzten in unterversorgten Gebieten und

 Erweiterung der Delegationsmöglichkeiten ärztlicher und anderer Tätigkeiten
zur Entlastung von Ärztinnen und Ärzten.

54. Leistungsfähige Krankenhäuser flächendeckend sichern

Deutschland braucht leistungsfähige Krankenhäuser für eine hochwertige, innovative,
flächendeckende und wohnortnahe Patientenversorgung. Dafür wollen wir die
Grundlagen sichern und dazu beitragen, dass die Arbeit im Krankenhaus attraktiv
bleibt. Dafür bedarf es effizienter Strukturen. Der Prozess einer besseren Verzah-
nung der Sektoren wird fortgesetzt. Dabei ist es unser Ziel, das bestehende Beleg-
arztsystem beizubehalten und zu stärken. Das Verfahren, das die Zulassung von
Krankenhäusern zur ambulanten Versorgung bei hochspezialisierten Leistungen,
seltenen Erkrankungen und Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen re-
gelt, wird kritisch überprüft und gegebenenfalls präzisiert.

Die Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser in den Regionen muss bei verlässlicher
Investitionsfinanzierung gewahrt bleiben. Das DRG-System begreifen wir als lernen-
des System. Es soll in seinen Auswirkungen weiter beobachtet und, wo notwendig,
weiterentwickelt werden. Ein Augenmerk gilt dabei auch der Notfallversorgung. Bun-
deseinheitliche Preise werden abgelehnt.
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55. Staatliches Gewaltmonopol gewährleisten

Der Staat hat die Aufgabe, die unveräußerlichen Freiheiten jedes Einzelnen durch
politische, rechtliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen umfassend zur
Geltung zu bringen. Zugleich hat er mit seinem Gewaltmonopol Frieden und Sicher-
heit zu gewährleisten. Dabei ist er rechtsstaatlichen Bindungen unterworfen, zu de-
nen das Verbot unangemessener Grundrechtseingriffe zählt. Diese Prinzipien ver-
wirklichen wir im Rahmen unserer föderalen Sicherheitsarchitektur. Dabei hat die
konsequente Anwendung geltenden Rechts, eine gute Ausstattung der Sicherheits-
behörden und die Beseitigung von Vollzugsdefiziten immer Vorrang vor der Erweite-
rung staatlicher Eingriffsbefugnisse.

56. Forschung für zivile Sicherheit ausbauen

Wir bauen die Forschung für die zivile Sicherheit aus, um die Sicherheit von Bürgern,
Gütern und Infrastrukturen vor Terrorismus, organisierter Kriminalität sowie Natur-
und Umweltkatastrophen zu schützen. Dabei wollen wir alle relevanten Akteure wie
etwa Forschungseinrichtungen, Universitäten und Unternehmen in Deutschland an-
hören und internationale Entwicklungen beachten.

57. Freiwillige im Bevölkerungsschutz dauerhaft unterstützen

Deutschland ist mit seinem Bevölkerungsschutz, der auf den Kompetenzen und Res-
sourcen des Bundes, der Länder, der Kommunen und Hilfsorganisationen aufbaut ist,
gut aufgestellt. Diejenigen, die sich in Feuerwehren, Hilfsorganisationen, Rettungs-
diensten und im THW aufopfernd und unentgeltlich für die Sicherheit ihrer Mitmen-
schen einsetzen, müssen dauerhaft unterstützt werden. Sie sind Vorbilder unserer
Gesellschaft.

58. Straßenverkehrsgesetz für freiwillige Rettungskräfte verbessern

Wir werden das Straßenverkehrsgesetz zugunsten der bei den Freiwilligen Feuer-
wehren, den Rettungsdiensten und den technischen Hilfsdiensten ehrenamtlich täti-
gen Bürgerinnen und Bürger weiter verbessern.

59. Schutz von Vollstreckungsbeamten verbessern

Polizeibeamte und andere Personen, die öffentliche Aufgaben wahrnehmen, werden
immer häufiger Ziel brutaler gewalttätiger Angriffe. Wir wollen ihren strafrechtlichen
Schutz - insbesondere durch eine Neufassung des § 113 Abs. 2 StGB - verbessern.

60. Mietrecht überarbeiten

Wir wollen das Mietrecht auf seine Ausgewogenheit hin überprüfen und dabei seinen
sozialen Charakter wahren. Wir wollen klima- und umweltfreundliche Sanierungen
erleichtern und dabei die freie Entscheidung des Vermieters beibehalten. Baumaß-
nahmen, die diesem Zweck dienen, sind zu dulden und berechtigen nicht zur Miet-
minderung. Mietnomadentum sowie Luxussanierungen zum Zwecke der Entmietung
werden wir wirksam begegnen. Die Kündigungsfristen für Vermieter und Mieter sollen
einheitlich sein. Mietrechtliche Ansprüche müssen auch wirksam vollstreckt werden
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können. Zweckgebundene staatliche Transferleistungen zu den Wohnkosten müssen
auch tatsächlich den Vermieter erreichen.

61. Behördenrufnummer 115 ausbauen

Die einheitliche Behördenrufnummer 115 verbessert den Service für alle Bürgerinnen
und Bürger. Bis 2011 werden alle Bundesbehörden hieran angeschlossen sein, bis
Ende 2013 soll 115 für ganz Deutschland zur Verfügung stehen.

62. Melderecht harmonisieren

Wir werden den Auftrag aus der Föderalismuskommission I, das geltende Rahmen-
recht durch eine Regelung in der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz des
Bundes abzulösen, durch ein Bundesmeldegesetz erfüllen. Darin werden wir das
Melderecht harmonisieren und die Zustimmung der Vermieter bei der Anmeldung von
Mietern wieder einführen.

63. Beamtenrecht fortentwickeln

Der öffentliche Dienst hat für die Funktionsfähigkeit und Leistungsfähigkeit des
Staates eine Schlüsselfunktion. Wesentlicher Garant dieser Aufgabenerfüllung ist
das Berufsbeamtentum. Wir werden das Beamtenrecht entsprechend dem Verfas-
sungsgebot fortentwickeln und an veränderte Rahmenbedingungen anpassen.

64. Transparenz kommunaler Gesellschaften stärken

Entscheidungen kommunaler Gesellschaften müssen transparent sein. Hierzu muss
der Grundsatz der Öffentlichkeit bei kommunalen Entscheidungen im Rahmen der
Abwägung mit der gesellschaftsrechtlichen Verschwiegenheitspflicht ein deutlich hö-
heres Gewicht als bisher erhalten.

65. Subsidiaritätsprinzip in EU durchsetzen

Wir wollen, dass der EU-Aktionsplan zum Bürokratie-Abbau um 25 Prozent bis 2012
wirksam umgesetzt wird. Eine über die EU-Vorgaben hinausgehende Umsetzung
oder eine Verbindung mit anderen gesetzlichen Maßnahmen sollte grundsätzlich
ausgeschlossen werden. Das Subsidiaritätsprinzip und das Verhältnismäßigkeits-
prinzip sowie der Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung müssen strikt be-
achtet werden. Die EU kann nur rechtsetzend tätig werden, wenn eine entspre-
chende Rechtsgrundlage existiert, nachgewiesen werden kann, dass die Mitglied-
staaten keine ausreichende Regelung gewährleisten können und eine Regelung auf
europäischer Ebene besser ist als auf nationaler. Wir werden uns dafür einsetzen,
dass EU-Gesetzgebungsvorhaben, die innerhalb der Amtszeit einer EU-Kommission
nicht verabschiedet worden sind, verfallen. Auch wollen wir, dass EU-Rechtsakte
stärker als bisher auf ihre Verhältnismäßigkeit und Bürgerfreundlichkeit ausgerichtet
werden. Mitteilungs- und Berichtspflichten für Unternehmen sind erheblich zu redu-
zieren.

Grenzüberschreitende EU-Sozialsysteme lehnen wir ab, denn nur so kann der hohe
deutsche Standard gewahrt werden. Bundestag und Bundesrat haben die Begleitge-
setze zum Lissabon-Vertrag neu gefasst, mit denen ihre Beteiligungs- und Mitwir-
kungsrechte konkretisiert werden.
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Wir werden einen aktiven Beitrag dazu leisten, dass diese Gesetze in der neuen Le-
gislaturperiode politisch mit Leben erfüllt und die parlamentarischen Rechte aktiv und
umfänglich wahrgenommen werden. Wir werden im Verlauf der Legislaturperiode
bewerten, ob die durch die Begleitgesetze eröffneten Möglichkeiten größerer parla-
mentarischer Kontrolle den Anforderungen der Praxis genügen und gegebenenfalls
entsprechende Initiativen ergreifen.

Europäischer Mehrwert und Subsidiarität müssen die Richtschnur für die anstehen-
den Verhandlungen über die Zukunft des EU-Haushalts sein. Die vorhandenen Mittel
müssen auf strategische Bereiche europäischer Politik konzentriert werden, in denen
gemeinsames Handeln erforderlich ist und bessere Ergebnisse liefert als nationales.

Eine EU-Steuer oder die Beteiligung der EU an nationalen Steuern und Abgaben
lehnen wir ab. Auch darf die EU keine eigenen Kompetenzen zur Abgabenerhebung
oder zur Kreditaufnahme für Eigenmittel erhalten.

Wir werden uns dafür einsetzen, die Förderfähigkeit geeigneter Projekte aus dem
Förderziel "Regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung" ("Ziel-2") auch in der
kommenden Förderperiode zu gewährleisten. Bezüglich des Förderziels "Konver-
genz" ("Ziel-1") streben wir an, die Förderung ab 2014 stärker auf die wirklich bedürf-
tigen Regionen zu beschränken und eine Übergangslösung für die aus Ziel-1 he-
rausfallenden Regionen zu finden. Prinzipiell ist jede Förderung befristet und hat de-
gressiven Charakter.


